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Gewalt - täglicheWiridickeit
in £1 Salvador
Eine vom Publikum wenig beachtete,
aber für Hunderttausende von Men-
sehen segensreiche Tätigkeit des In-
ternationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) ist sein Suchdienst. Er
beschränkt sich heute nicht mehr auf
Karteien von durch Kriegshandlungen
verschölle neu Mi Ii turner^ mm mm 7,; •

vilisten, sondern hat zunehmende Be-
deutung einerseits im Zusammenhang
mit den grossen Flüchtlingsströmen
der neusten Zeit, anderseits für poli-
tisch Verfolgte beziehungsweise ihre
Familien gewonnen.
Politischen Häftlingen ist in der Regel
jede Beziehung mit ihren Angehöri-
gen m :r F milden minid/lc!, eF
kennen diese nicht einmal den Auf-
enthaltsort. Dem IKRK ist es jedoch
in vielen Staaten gelungen, für seine:
Delegierten die Erlaubnis zu systema-
tischen Gefängnisbesuchen zu erhal-
ten (gleich, wie es ihm für den Besuch
von Kriegsgefangenen völkerrechtlich
zugestanden wird), und seine Anwe-
senheit, die Tatsache, dass sich je-
mand um jeden einzelnen politischen
Häftling kümmert, wirkt in vielen Fäl-
len positiv auf das Schicksal der Ge-
fangenen aus, auch kann das IKRK
ihnen zum Teil Naturalien zukommen
assen oder medizinische Hilfe geben.

i

Bericht aus San Salvador
Jeden Morgen, pünktlich um acht
Uhr, setzt sich der Delegierte des
Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) für den Suchdienst,
Denis Berthoud, an den Schreibtisch
seines Büros in den Räumlichkeiten
des Salvadorianischen Roten Kreuzes.
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Damit beginnt für ihn ein langer,
anstrengender und oft frustrierender
Tag. Wenn er sich sofort auf die
beiden Morgenzeitungen stürzt, die er
auf seinem Pult neben einem Stapel
von Dossiers vorfindet, so geschieht
dies nicht zu seinem Vergnügen, son-
dem um in mühseliger Kleinarbeit die
zahlreichen kleinen Notizen auszusor-
tieren, die meistens mit einem Foto
illustriert sind und das Verschwinden
oder die Ermordung von Personen
anzeigen, die tagtäglich morgens an
den Strassengräben des Landes ver-
stümmelt aufgefunden werden.
Noch mehr als die Anzahl der Opfer
erschüttert ihn die systematische Wie-
derholung und die Individualisierung
der Gewalt. Wie schwer ist es doch,
den Blick der jungen Menschen auf
den Pass- oder Kommunionsfotos zu
ertragen!

Während er die Namen notiert, um sie
später mit den Listen der gesuchten
Personen zu vergleichen, muss er stän-
dig an die endlose Schlange von Fami-
lienangehörigen und Freunden der
Gefangenen oder Verschollenen den-
ken, die sich von neuem vor seinem
Büro bilden und sich den ganzen Tag
nicht mehr auflösen wird. Es sind die
Mütter und Schwestern, weniger oft die
Brüder oder Väter, die kommen, um
eine in der letzten Nacht vorgenom-
mene Verhaftung anzuzeigen oder um
angsterfüllte Fragen zu stellen; und
allzuoft muss man negative Antworten
geben oder gestehen, noch keinen
Anhaltspunkt gefunden zu haben.

Glücklicherweise können jedoch täg-
lieh, dank den Gefängnisbesuchen ei-
nes IKRK-Delegierten, doch einige
Familien das Büro beruhigt über das
Schicksal ihrer Nächsten verlassen
oder sind zumindest über deren Ge-
sundheitszustand und Aufenthaltsort
informiert. Und welche Erleichterung :

bedeutet es für die Familienangehöri- :

gen und den Delegierten, wenn dieser I

eine Freilassung bekanntgeben kann,
die kurz zuvor stattgefunden hat!

Doch wie lange währt diese Freude?
In der Nacht wird man wieder Schüsse I

fallen hören und meinen, den Lärm
der Rotationsmaschinen vernehmen I

zu können, die in den frühen Morgen-
stunden einmal mehr ihre Notizen und
Fotos ausspucken, die es dann im

'

Büro wieder zu sortieren gilt.
Es ist eine nervenzermürbende Ar-
beit, die der Delegierte jeden Morgen j

von neuem beginnt, doch er weiss, j

dass es trotz allem Menschen gibt,
denen man Hilfe bringen kann, Ge- :

fangene, deren Spur gefunden wird, j

die dann besucht und somit geschützt
werden können.

Vom IKRK wurde im «Bulletin» vom
3. Dezember 1980 mitgeteilt:
Der verstärkte Einsatz des 7KRK, in-
/oige der wachsenden Gewab in Ei
Sa/vador, iässf einen .Spendenau/ru/
er/order/ich werden, der in Kürze erge-
hen so//. Das 7KRK hat, gemeinsam
mit der nationa/en Gese//scha/f, ein

Di//sprogramm /ür etwa 45 000 Ver/rie-
bene, mehrheit/ich Eranen, Kinder und
a/te Menschen, au/gesie//f. Die Unter-
Stützung mit Lehensmitte/n und die
medizinische Versorgung dieser Opfer
wird /ür die Zeit vom 75. November
79gp bis 75. März 7987 fast zwei Mi/-
honen Franken kosten.
Die Einze/heiten wurden vom Genera/-
de/egierten /ür Mitfe/amerika gemein-
sam mit der seif einem 7ahr dort täfigen
De/egation und dem Koten Kreuz von
£/ Sa/vador ausgearbeitet. Die Nah-
rungsmiffe/, haupfsäch/ich Reis, Roh-
«en, Ö/, Zucker und Mi/chpu/ver, wer-
den vom 7KKK ge/ie/ert und unter
seiner /I n/iie/ü vom \#i/rc/dr^ri«/ii.vt-/i<v/
Koten Kreuz und seinen /reiwi/h'gen
//e//'ern ver/c/b. Zudem wmr/r a/s et/#:
Etappe eines a//geme/nen K/utspende-
dienstes, den die Roikreuzgese/Kcha/f
im ganzen Land einführen möchte, ein

Nofprogramm au/gesfe//f, um die Spi-
W/er in den Gebieten mit Kamp/täfig-
keit unentge/t/ich mit K/ut versorgen zu
können.

i

Ein kleiner Schritt,
aber doch ein
Fortschritt

Im Herbst 1980 ging die Konferenz der Vereinten Nationen über das Verbot
bestimmter Waffen zu Ende, deren Ergebnis einen weiteren Fortschritt im
humanitären Völkerrecht darstellt, kam doch ein Übereinkommen zustande,
das Zivilisten in internationalen Konflikten einen besseren Schutz gewährt. Bei
dieser jüngsten Ergänzung hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
wie in der ganzen Entwicklung des modernen humanitären Völkerrechts eine

wichtige Rolle gespielt.
Über die Bedeutung dieses neusten Abkommens und seine Vorgeschichte gibt
ein im «Bulletin» Nr. 59 des IKRK erschienener Bericht Auskunft.
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Auf der am 10. Oktober 1980 zu Ende

gegangenen Konferenz der Vereinten
Nationen «über das Verbot oder die

Beschränkung der Verwendung be-
stimmter konventioneller Waffen, die
übermässige Leiden verursachen oder
unterschiedslos treffen», wurden ein
Abkommen und drei Protokolle ver-
abschiedet. Jede dieser Urkunden be-
handelt eine bestimmte Waffenkate-
gorie, vor der die Zivilbevölkerung im
Falle internationaler Kriege besser als

bisher geschützt werden soll.

Die Neuerungen
Das erste Protokoll betrifft Waffen m/t
n/cht nachweisbaren 5p//ttern (Ge-
schösse, deren Splitter im menschli-
chen Körper durch Röntgenstrahlen
nicht nachgewiesen werden können).
Obwohl die Konferenzteilnehmer der
Ansicht waren, dass diese selten ein-

gesetzten Waffen gegenwärtig nur ge-

ringe Bedeutung haben, wurde das

Protokoll im Hinblick auf die Zukunft
verabschiedet.
Weit verbreitet sind heute Minen unü
Fodes/a/Zen, die im zweiten Protokoll
behandelt werden. Die Konferenzteil-
nehmer waren nicht bereit, die Ver-
wendung solcher Waffen öffentlich zu
brandmarken, doch soll mit dem Pro-
tokoll eine Kontrolle über den Ort der

Auslegung gewährleistet werden. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass Minen
und Todesfallen oft nach Beendigung
des Konfliktes an ihrem Auslegeort
liegen gelassen werden, dass ihre Zer-
störungskraft unverändert erhalten
bleiben kann und sie daher eine stän-

dige Gefahr darstellen. Um Zivilper-
sonen sowohl während als auch nach
einem Konflikt zu schützen, wird in
dem Protokoll gefordert, dass Minen
entweder von Hand ausgelegt werden
und ein Plan ihrer Lage angefertigt
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wird, oder dass sie mit einem Mecha-
nismus versehen werden, durch den
sie nach einer bestimmten Zeit auto-
matisch entschärft werden.
Einige Teilnehmerstaaten bemühten
sich, ein vollständiges Verbot von
Brazzdwa/jfen wie beispielsweise Na-
palm, durchzusetzen. Da der Einsatz
solcher Waffen jedoch gewisse militä-
rische Vorteile mit sich bringen kann,
kam keine Einigung über dieses Ver-
bot zustande. Statt dessen besagt Pro-
tokoll 3, dass ein militärisches Ziel
nicht aus der Luft mit Brandwaffen
angegriffen werden darf, wenn es sich
in einem Wohngebiet befindet. Damit
sollen Zivilpersonen auch vor zufälli-
gen Verletzungen bewahrt werden.
Einige Staaten wollten darüber hinaus
auch Armeeangehörige gegen Brand-
waffen geschützt wissen, da diese

Kampfmittel «grausame Leiden» ver-
Ursachen können, doch wurde auch
hier kein Konsens erzielt.

Zwei Linien des humanitären
Völkerrechts
Diese jüngsten Ergänzungen sind hun-
dertsechzehn Jahre nach den Anfän-
gen des modernen humanitären Völ-
kerrechts erarbeitet worden, das mit
der Verabschiedung der ersten Genfer
Abkommen im Jahre 1864 entstand.
Damals war zum erstenmal in der
Geschichte ein multinationales Ab-
kommen geschlossen worden. In der

Folge entwickelte sich das humanitäre
Recht in zwei verschiedene Richtun-
gen: Sc/zzzfz /ür Op/er von Konfliktsi-
tuationen und FeV/eg«zzg hestzmra/er
Rege/zz bei der Austragung von Kon-
flikten und der Führung der Kampf-
handlungen.

Für das erste Gebiet enthalten die vier
Genfer Abkommen ins Einzelne ge-
hende Bestimmungen für den Schutz
bestimmter Personengruppen, dage-
gen wenig Vorschriften über die
Kriegführung. Die Gesetze der Krieg-
führung stützten sich auf die Erklä-
rung von Petersburg aus dem Jahre
1868 und die Flaager Abkommen von
1899 und 1907. Diese beiden «Ver-
tragspakete», die als «Gen/er Rec/zt»

und «//nager Rec/zf» bekannt sind,
waren klar getrennt, die Genfer Ab-
kommen betreffen ja vor allem den
Schutz von Personen, die sich in Fein-
deshand befinden. Insbesondere im
Zweiten Weltkrieg zeigte sich aber,
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dass Zivilpersonen einen allgemeine-
ren Schutz vor den Folgen von Feind-
Seligkeiten brauchten; daher mussten
die beiden Vertragswerke bis zu ei-
nem gewissen Grad miteinander ver-
schmolzen werden.
Diese Aufgabe wurde 1977 abge-
schlössen, als zwei Zusatzprotokolle
zu den Genfer Abkommen nach vier-
jähriger Arbeit einer Diplomatischen
Konferenz verabschiedet wurden.
Dieser Erfolg war den mehr als zwan-
zigjährigen Bemühungen des IKRK
zu verdanken, das als Bewahrer der
Genfer Abkommen die vorbereiten-
den Konferenzen veranstaltete und
die Textentwürfe ausarbeitete, welche
die Grundlage der von den Staaten

angenommenen Vereinbarungen bil-
deten.

Schwieriges Lavieren
Unter den Grundsätzen, die in den
Zusatzprotokollen von 1977 aufge-
führt werden, findet sich das Verbot
von Angriffen auf die Zivilbevölke-
rung «als solche». Diese vage Formu-
lierung ist darauf zurückzuführen,
dass die Konferenzteilnehmer keine
Bestimmungen erlassen konnten, die
den Krieg verunmöglichen. Sie muss-
ten davon ausgehen, dass humanitäres
Recht erst dann in Erscheinung treten
kann, wenn der erste Artikel der
Charta der Vereinten Nationen, der
den Krieg untersagt, gebrochen wor-
den ist.
Die vage Formulierung ist auch eine
Folge der Berücksichtigung militäri-
scher Gesichtspunkte und Erforder-
nisse im Krieg. Es ist schwer vorauszu-
sehen, wie weit ein Angriff auf ein
militärisches Ziel Zivilpersonen in
Mitleidenschaft zieht. So wurde in die
Protokolle von 1977 der Gz-izzzzBöfz

r/er Rz-czpoztz'ozza/zYät aufgenommen,
das heisst, der Angriff auf ein militäri-
sches Ziel muss so erfolgen, dass Zivi-
listen möglichst verschont bleiben.

In der Waffenfrage beschränkte man
sich darauf, den waMosen £7wafz von
Wo/jfen zu ächten. Es war versucht
worden, konkrete Regeln festzulegen,
doch konnte die Diplomatische Kon-
ferenz diesen Vorschlag nicht anneh-
men, da die Ausarbeitung solcher Be-
Stimmungen über ihren Zuständig-
keitsbereich hinausgeht. Es wurde je-
doch in einer Resolution die Einberu-
fung einer Sonderkonferenz der Ver-

einten Nationen gefordert, die
schliesslich zu den eingangs beschrie-
benen Ergebnissen führte.
Diese Sonderkonferenz stand, wie
schon die Diplomatische Konferenz
von 1977, im Widerstreit militärischer,
politischer und humanitärer Erwägun-
gen. Die wichtigsten Waffen, nämlich
Atom- zzzzd c/zem/sc/ze Wo/jfezz, konn-
ten nicht auf die Tagesordnung gesetzt
werden, da sich ihre Auswirkungen
nicht in die Definition des humanitä-
ren Rechts einpassen Hessen. Auch
Fragen internationaler Strategie und
des Machtgleichgewichts konnten
nicht erörtert werden. Es war aber
wichtig, dass die Koferenz einen Er-
folg verzeichnen könne, denn wäre sie

gescheitert, so wären die Teilnehmer-
Staaten wahrscheinlich nicht bereit ge-
wesen, sich bald darauf erneut mit
dem Thema zu befassen.
Nachdem eine Einigung erreicht wor-
den ist, müssen jetzt mindestens zwan-
zig Staaten offiziell zustimmen, damit
das Abkommen und seine Protokolle
in Kraft treten können, und sie wer-
den nur bei internationalen Konflik-
ten und nur für die Unterzeichnerstaa-
ten Geltung haben.
Die Anwendung des humanitären
Völkerrechts ist schwierig. Es gibt
keine internationale Organisation,
welche die Anwendung durchsetzen
könnte. Doch humanitäre Vorschrif-
ten, die auf einer diplomatischen Kon-
ferenz im Konsens angenommen wer-
den, erhalten einen zzzora&c/zezz Wert,
unabhängig davon, ob sie offiziell an-
erkannt werden oder nicht. Die Staa-
ten sind in gewisser Weise moralisch
verpflichtet, die vereinbarten Regeln
einzuhalten. So bekommen die Be-
Stimmungen als solche eine Bedeu-

tung, unabhängig davon, ob sie

Rechtskraft erlangen.

Das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz ist sich bewusst, dass die
Überwachung und Anwendung von
völkerrechtlichen Bestimmungen
schwierig ist und dass diese Bestim-
mungen unter Umständen unklar
sind. Doch es war unbedingt notwen-
dig, den Kriegsopfern einen besseren
Schutz zu verschaffen. Auch wenn der
Anwendungsbereich der jüngsten Er-
gänzungen begrenzt ist, werden ihre
Bestimmungen doch dazu beitragen,
einige Menschen zu retten, die ohne
sie Leiden oder Tod zu gewärtigen
hätten.
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